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Liebe Leser und Leserinnen, 

 

die folgenden Ausführungen geben Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen in den anerkannten 
Umwelt- bzw. Naturschutzvereinigungen in Baden-Württemberg einen Überblick über ihre Be-
teiligungs- und Klagerechte in Umweltangelegenheiten. 

Diese Klage- und Beteiligungsrechte finden sich in den verschiedensten rechtlichen Regelun-
gen. Dies liegt unter anderem daran, dass „das Umweltrecht“ kein scharf abgrenzbares 
Rechtsgebiet ist, sondern eine Querschnittsmaterie: Vergleichbar mit dem Umweltschutz, der 
selbst ein fächerübergreifendes Thema ist, finden sich Vorschriften zum Umweltschutz ver-
streut über viele unterschiedliche landes-, bundes- und europarechtliche Vorschriften. Dies 
führt dazu, dass auch die Beteiligungs- und Klagerechte in Umweltangelegenheiten über ver-
schiedene Fach-, Fachplanungs- und allgemeine Verfahrensgesetze verstreut sind.  

Die Übersichtsmatrix erleichtert das Auffinden der wichtigsten Vorschriften und gibt einen 
Überblick über die Beteiligungs- und Klagerechte von anerkannten Naturschutzvereinigungen 
in Baden-Württemberg. Es ist aber keine abschließende Darstellung: Dies würde den vorlie-
genden Rahmen sprengen. Auch befinden sich die Beteiligungs- und Klagerechte in einer ra-
santen rechtlichen Fortentwicklung. 

Es werden daher nur die am häufigsten auftretenden Beteiligungs- und Klagefälle samt ihrer 
rechtlichen Hintergründe aufgeführt. Darüber hinaus soll durch eine Einführung in die rechtli-
che Systematik der Beteiligungsrechte das Auffinden der weiteren Beteiligungs- und Klage-
rechte erleichtert werden.  

Die Übersicht hat nicht zum Ziel, die Rechtsberatung im Einzelfall zu ersetzen. Insbesondere im 
Falle einer Klage ist aufgrund der Komplexität der rechtlichen Materie eine anwaltliche Be-
treuung in der Regel unerlässlich.  

Ein besonderer Dank gilt dem Autoren, Karl Stracke, dem eine systematische und verständliche 
Darstellung der unterschiedlichsten Aspekte, trotz der vielen Besonderheiten, die bei der 
rechtlichen Einordnung von entscheidender Bedeutung sind, gelungen ist.  

 

Eine anregende und gewinnbringende Lektüre wünschen Ihnen 

 
Dr. Gerhard Bronner    Ursula Philipp-Gerlach  
 
Vorsitzender     Vorsitzende 
Landesnaturschutzverband     Informationsdienst Umweltrecht e. V. 
Baden-Württemberg e. V.  
 
 
Stuttgart/Frankfurt im September 2015 
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Abkürzungsverzeichnis 
 
Alle im Text genannten Gesetze beziehen sich auf den Stand vom 01.05.2015  
(bzw. 12.05.2015 NatSchG) und können auf folgenden Seiten eingesehen werden: 
http://www.gesetze-im-internet.de/volltextsuche.html 
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/page/bsbawueprod.psml 
 
 
AGVwGO BW Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung BW 
BauGB  Baugesetzbuch 
BImSchG  Bundesimmissionsschutzgesetz 
BImSchV  Bundesimmissionsschutzverordnung 
BNatSchG  Bundesnaturschutzgesetz 
BVerwGE   Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts  
FStrG  Fernstraßengesetz 
ImSchZuVO BW Immissionsschutz-Zuständigkeitsverordnung Baden-Württemberg 
KrWG  Kreislaufwirtschaftsgesetz 
LPlG BW  Landesplanungsgesetz Baden-Württemberg 
LuftVG  Luftverkehrsgesetz 
LUIG BW  Landesumweltinformationsgesetz Baden-Württemberg 
LVwVfG BW  Landesverwaltungsverfahrensgesetz Baden-Württemberg 
NABEG  Netzausbaubeschleunigungsgesetz 
NatSchG  Naturschutzgesetz Baden-Württemberg 
ÖPNVG Gesetz über die Planung, Organisation und Gestaltung des öffentlichen 

Personennahverkehrs 
ROG   Raumordnungsgesetz 
StandAG  Standortauswahlgesetz 
StrG   Straßengesetz 
UIG   Umweltinformationsgesetz 
USchadG  Umweltschadensgesetz 
UVPG  Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 
VwGO  Verwaltungsgerichtsordnung 
VwVfG  Verwaltungsverfahrensgesetz 
UVwG BW  Umweltverwaltungsgesetz von Baden-Württemberg 
UmwRG  Umweltrechtsbehelfsgesetz 
WaStrG  Wasserstraßengesetz 
WHG  Wasserhaushaltsgesetz 
WüStrG  Straßengesetz für Baden-Württemberg 
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A. Einführung in die Beteiligungs- und Klagerechte  
in Umweltangelegenheiten 

Es gibt vielfältige Möglichkeiten für ehrenamtliche und hauptamtliche Naturschützer/innen, 
sich an Verfahren der öffentlichen Verwaltung, die Auswirkungen auf die Umwelt haben, zu 
beteiligen und ihre naturschutzfachliche Expertise in das Verfahren einzubringen.  

Beteiligung bedeutet hier 

1. die Berechtigung, sogenannte „Verfahrensrechte“ wahrzunehmen, also die Möglich-
keit, bei verschiedenen formalisierten Genehmigungs- und Planungsverfahren der öf-
fentlichen Verwaltung Informationen über das Verfahren selbst zu bekommen und 
sein Fachwissen in das Verfahren einzubringen, 

2. die Möglichkeit, das Handeln der Verwaltung durch Rechtsbehelfe anzugreifen, d.h. 
von der Verwaltung oder von Gerichten überprüfen zu lassen.  

 

I. Anerkannte Umwelt- und Naturschutzvereinigungen 
Anerkannten Umwelt- und Naturschutzvereinigungen stehen dabei besondere Beteiligungs- 
und Klagerechte zu. Diese Mitwirkungsrechte gehen über die der allgemeinen Öffentlichkeit, 
also jedermann zustehenden Rechte, hinaus. 

„Anerkannt“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Naturschutz- und Umweltorganisatio-
nen als Umwelt- bzw. Naturschutzvereinigung nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (§ 3 
UmwRG, dann im Folgenden „anerkannte Vereinigungen“) oder dem Bundes- oder Landesna-
turschutzgesetz (BNatSchG oder NatSchG, dann im Folgenden „anerkannte Naturschutzverei-
nigungen“) anerkannt sein müssen. 

Die Anerkennung nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz erhalten Vereinigungen, die vorwie-
gend die Ziele des Umweltschutzes fördern. Die Anerkennung eröffnet die Möglichkeit, eigene 
Rechtsbehelfe (Widerspruch, Klage) einzulegen. Darüber hinaus wird im Anerkennungsverfah-
ren geprüft, ob eine Vereinigung laut Satzung im Schwerpunkt die Ziele des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege fördert und landesweit tätig ist. Eine solche Feststellung im Anerken-
nungsbescheid vermittelt zusätzlich die Rechte einer anerkannten Naturschutzvereinigung (vgl. 
§ 63 BNatSchG). 
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In Baden-Württemberg sind derzeit die folgenden Organisationen als Naturschutzvereinigung 
„anerkannt“1: 

AG „Die NaturFreunde“ in Baden Württemberg (NF) 
Neue Straße 150, 70186 Stuttgart, Fon: 0711/481076, Fax: 0711/4800216  
e-mail: info@naturfreunde-wuerttemberg.de, bzw. umwelt@naturfreunde-wuerttemberg.de 

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) 
Marienstraße 28, 70178 Stuttgart, Fon: 0711/620306-0 
e-mail: bund.bawue@bund.net, www.bund.net/bawue 

Landesfischereiverband Baden-Württemberg e.V. (LFV) 
Reitzensteinstr. 8, 70190 Stuttgart, Fon: 0711-87 03 09-6, Fax: 0711-87 03 09-89 
e-mail: info@LFVBW.de  

Landesjagdverband Baden-Württemberg e.V. (LJV) 
Felix-Dahn-Straße 41, 70597 Stuttgart, Fon: 0711-268436-0, Fax: 0711-268436-29 
e-mail: info@landesjagdverband.de; www.landesjagdverband.de 

Naturschutzbund Deutschland LV Baden Württemberg e.V. (NABU) 
Tübinger Straße 15, 70178 Stuttgart, Fon: 0711-96672-0, Fax: 0711-96672-33 
e-mail. nabu@nabu-bw.de, www.nabu-bw.de 

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband Baden-Württemberg e.V. (SDW) 
Königsträßle 74, 70597 Stuttgart, Fon: 0711-6160-32, Fax: 0711-6160-44 
e-mail: sdw.bawue@rpt.bwl.de, www.sdw-bw.de 

Schwäbischer Albverein e.V. (SAV) 
Hospitalstr. 21 B, 70174 Stuttgart, Fon: 0711-22585-0, Fax: 0711-22585-92 
email: naturschutz@schwaebischer-albverein.de, www.SchwaebischerAlbverein.de 

Schwarzwaldverein e.V. (SWV) 
Schlossbergring 15, 79098 Freiburg, Fon: 0761-38053-0, Fax: 0761-38053-20 
e-mail: naturschutz@schwarzwaldverein.de,  www.Schwarzwaldverein.de 

 

Die weiteren anerkannten Umweltvereinigungen sind unter: http://um.baden-
wuerttemberg.de/de/presse-service/service/teilhabe-am-umweltschutz/anerkennung-von-
umweltvereinigungen/ zu finden.  

Neben zusätzlichen Anhörungsrechten (die in diesem Leitfaden behandelt werden) können die 
anerkannten Vereinigungen als juristische Personen weiterhin die der allgemeinen Öffentlich-
keit zustehenden Beteiligungs- und Klagerechte wahrnehmen.  

Eine Beteiligung von anerkannten Vereinigungen ist daher sowohl als Teil der allgemeinen Öf-
fentlichkeit über die jedermann zustehenden Beteiligungsrechte möglich, als auch über die 
spezifischen Mitwirkungsrechte für anerkannte Vereinigungen.  

                                                 
1 https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/naturschutz/naturschutzverwaltung-wer-
macht-was/naturschutzvereinigungen/ 
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II. Der Anspruch auf Umweltinformationen  
nach dem Umweltverwaltungsgesetz (UVwG BW)  
und dem Umweltinformationsgesetz (UIG) 

Ein Beteiligungsrecht, welches jedermann zusteht und in der Praxis von besonderer Bedeutung 
ist, ist der Anspruch auf Umweltinformationen nach dem Umweltverwaltungsgesetz Baden-
Württemberg (UVwG BW) oder dem Umweltinformationsgesetz (UIG). 

Dieser Anspruch gewährt ohne nähere Begründung, wie etwa der Geltendmachung einer per-
sönliche Betroffenheit oder eines besonderen rechtlichen Interesses, einen Zugang zu allen In-
formationen, die einen umweltrelevanten Bezug haben.  

Das UIG regelt dabei Ansprüche gegen Bundesbehörden und solche Privatpersonen, die öffent-
lich-rechtliche Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes wahrnehmen und dabei der Kontrolle 
des Bundes unterliegen.  

Das UVwG BW kommt zur Anwendung bei einem Anspruch gegen Landesbehörden und sol-
chen Privatpersonen, die eine öffentlich-rechtliche Aufgabe im Bereich des Umweltschutzes 
wahrnehmen und dabei der Kontrolle einer Behörde des Landes Baden-Württemberg unterlie-
gen.  

Jeweils ausgenommen von den auskunftspflichtigen Stellen sind nur die obersten Bundes- bzw. 
Landesbehörden, sofern sie im Rahmen der Gesetzgebung oder beim Erlass von Rechtsverord-
nungen tätig werden und die Gerichte, soweit sie keine Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
wahrnehmen.  

Das UIG in seiner derzeitigen Fassung geht zurück auf die Umweltinformationsrichtlinie 
2003/4/EG und trat im Februar 2005 in Kraft. Die Vorgaben für den Anspruch sind daher euro-
parechtlichen Ursprungs. Weil die materiellen Voraussetzungen für den Zugang zu Umweltin-
formationen europarechtlich vorgegeben sind, stimmen die Regelungen des UVwG BW mit 
denen des UIG in weiten Teilen überein.  

Im Folgenden wird daher eine gemeinsame Übersicht über die allgemeinen Voraussetzungen 
des Anspruchs auf Zugang zu Umweltinformationen gegeben. 

 

1. Voraussetzungen des Anspruchs 
Einen Anspruch auf Umweltinformation können natürliche und juristische Personen (e.V., 
GmbH, Bürgerinitiativen) geltend machen, ohne ein rechtliches Interesse darlegen zu müssen 
(§ 3 Abs. 1 UIG/§ 24 Abs. 1 UVwG BW). 

Der Anspruch ist zu richten gegen die Bundes-/Landesbehörden, die Umweltaufgaben durch-
führen bzw. gegen Privatpersonen, die öffentlich-rechtliche Aufgaben im Bereich des Umwelt-
schutzes wahrnehmen und der Kontrolle des Bundes/Landes Baden-Württemberg unterliegen.  
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Der Anspruch gewährt ein Recht auf Zugang zu Umweltinformationen. Dieser Begriff ist in § 2 
Abs. 3 Nr. 1-6 UIG/§ 23 Abs. 3 UVwG BW legal definiert: 

§ 2 Abs. 3 UIG: Umweltinformationen sind unabhängig von der Art ihrer Speicherung alle Da-
ten über  

1. den Zustand von Umweltbestandteilen wie Luft und Atmosphäre, Wasser, Boden, 
Landschaft und natürliche Lebensräume einschließlich Feuchtgebiete, Küsten- und 
Meeresgebiete, die Artenvielfalt und ihre Bestandteile, einschließlich gentechnisch 
veränderter Organismen, sowie die Wechselwirkungen zwischen diesen Bestandteilen; 

2. Faktoren wie Stoffe, Energie, Lärm und Strahlung, Abfälle aller Art sowie Emissionen, 
Ableitungen und sonstige Freisetzungen von Stoffen in die Umwelt, die sich auf die 
Umweltbestandteile im Sinne der Nummer 1 auswirken oder wahrscheinlich auswir-
ken; 

3. Maßnahmen oder Tätigkeiten, die 
a. sich auf die Umweltbestandteile im Sinne der Nummer 1 oder auf Faktoren im 

Sinne der Nummer 2 auswirken oder wahrscheinlich auswirken oder 
b. den Schutz von Umweltbestandteilen im Sinne der Nummer 1 bezwecken; zu 

den Maßnahmen gehören auch politische Konzepte, Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften, Abkommen, Umweltvereinbarungen, Pläne und Programme;  

4. Berichte über die Umsetzung des Umweltrechts; 
5. Kosten-Nutzen-Analysen oder sonstige wirtschaftliche Analysen und Annahmen, die 

zur Vorbereitung oder Durchführung von Maßnahmen oder Tätigkeiten im Sinne der 
Nummer 3 verwendet werden, und 

6. den Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit, die Lebensbedingungen des 
Menschen sowie Kulturstätten und Bauwerke, soweit sie jeweils vom Zustand der 
Umweltbestandteile im Sinne der Nummer 1 oder von Faktoren, Maßnahmen oder Tä-
tigkeiten im Sinne der Nummern 2 und 3 betroffen sind oder sein können; hierzu ge-
hört auch die Kontamination der Lebensmittelkette. 

Alle Informationen mit umweltrelevantem Bezug sind Umweltinformationen. Denn der bereits 
weit gefasste Begriff der Umweltinformation ist zusätzlich weit auszulegen (vgl. etwa; EuGH, 
Urteil vom 17.6.1998 – Rs C-321/96). So kann auch die finanzielle Förderung von Anlagen und 
die Finanzierung des Vorhabens eine Umweltinformation sein (BVerwG, Urteil vom 21. 2. 2008 
– 4 C 13.07).  

Der/die Antragssteller/in hat die Form der Information (bloße Akteneinsicht/Kopie….) grund-
sätzlich selbst zu wählen und hinreichend zu bestimmen, welche Information konkret begehrt 
wird. 
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Der Anspruch gewährt ein Recht auf Zugang zu Umweltinformationen. Dieser Begriff ist in § 2 
Abs. 3 Nr. 1-6 UIG/§ 23 Abs. 3 UVwG BW legal definiert: 

§ 2 Abs. 3 UIG: Umweltinformationen sind unabhängig von der Art ihrer Speicherung alle Da-
ten über  

1. den Zustand von Umweltbestandteilen wie Luft und Atmosphäre, Wasser, Boden, 
Landschaft und natürliche Lebensräume einschließlich Feuchtgebiete, Küsten- und 
Meeresgebiete, die Artenvielfalt und ihre Bestandteile, einschließlich gentechnisch 
veränderter Organismen, sowie die Wechselwirkungen zwischen diesen Bestandteilen; 

2. Faktoren wie Stoffe, Energie, Lärm und Strahlung, Abfälle aller Art sowie Emissionen, 
Ableitungen und sonstige Freisetzungen von Stoffen in die Umwelt, die sich auf die 
Umweltbestandteile im Sinne der Nummer 1 auswirken oder wahrscheinlich auswir-
ken; 

3. Maßnahmen oder Tätigkeiten, die 
a. sich auf die Umweltbestandteile im Sinne der Nummer 1 oder auf Faktoren im 

Sinne der Nummer 2 auswirken oder wahrscheinlich auswirken oder 
b. den Schutz von Umweltbestandteilen im Sinne der Nummer 1 bezwecken; zu 

den Maßnahmen gehören auch politische Konzepte, Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften, Abkommen, Umweltvereinbarungen, Pläne und Programme;  

4. Berichte über die Umsetzung des Umweltrechts; 
5. Kosten-Nutzen-Analysen oder sonstige wirtschaftliche Analysen und Annahmen, die 

zur Vorbereitung oder Durchführung von Maßnahmen oder Tätigkeiten im Sinne der 
Nummer 3 verwendet werden, und 

6. den Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit, die Lebensbedingungen des 
Menschen sowie Kulturstätten und Bauwerke, soweit sie jeweils vom Zustand der 
Umweltbestandteile im Sinne der Nummer 1 oder von Faktoren, Maßnahmen oder Tä-
tigkeiten im Sinne der Nummern 2 und 3 betroffen sind oder sein können; hierzu ge-
hört auch die Kontamination der Lebensmittelkette. 

Alle Informationen mit umweltrelevantem Bezug sind Umweltinformationen. Denn der bereits 
weit gefasste Begriff der Umweltinformation ist zusätzlich weit auszulegen (vgl. etwa; EuGH, 
Urteil vom 17.6.1998 – Rs C-321/96). So kann auch die finanzielle Förderung von Anlagen und 
die Finanzierung des Vorhabens eine Umweltinformation sein (BVerwG, Urteil vom 21. 2. 2008 
– 4 C 13.07).  

Der/die Antragssteller/in hat die Form der Information (bloße Akteneinsicht/Kopie….) grund-
sätzlich selbst zu wählen und hinreichend zu bestimmen, welche Information konkret begehrt 
wird. 
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Der Anspruch darf nicht ausgeschlossen sein: Dies ist der Fall, wenn einer Offenlegung der 
Umweltinformation gemäß § 8 UIG/28 UVwG BW der Schutz der dort aufgeführten öffentli-
chen Belange (öffentliche Sicherheit, Durchführung laufender Gerichtsverfahren, Zustand der 
Umwelt etc.) oder gemäß § 9 UIG/§ 29 UVwG BW der Schutz sonstiger Belange (Urheberrech-
te, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse etc.) entgegensteht. Da die Ablehnungsgründe eine 
Ausnahme zu dem weit auszulegenden gesetzlichen Informationsanspruch darstellen, sind sie 
grundsätzlich eng auszulegen. Ist einer der öffentlichen oder sonstigen Belange gefährdet, 
muss stets noch in einer konkreten Einzelfallprüfung geklärt werden, ob das öffentliche Inte-
resse an der Bekanntgabe der Informationen nicht trotz einer möglichen Beeinträchtigung der 
geschützten Belange überwiegt (BVerwG Urteil vom 21.02.2008 – 20 F 2.07).  

Die informationspflichtige Stelle hat innerhalb eines Monats, bei komplizierten Angelegenhei-
ten ausnahmsweise innerhalb von zwei Monaten, bei Vorliegen eines Informationsanspruchs 
die gewünschten Informationen bereitzustellen. 

Die informationspflichtigen Stellen können für die Offenlegung der Informationen, nicht aber 
für die Ablehnung (EuGH v. 9.9.1999 – Rs. C 217/97), Kosten geltend machen. Diese müssen 
jedoch angemessen sein und dürfen nicht geeignet sein, die Inanspruchnahme des Informati-
onsanspruchs zu verhindern. Die Höhe der Kosten ist für das UIG in der Umweltinformations-
gebührenverordnung (UIGGebV) und für das UVwG BW nach der Rahmenverordnung nach An-
lage 5 zum UVwG BW geregelt. 

 

2. Musteranfrage für eine Umweltinformation (Beispiel) 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit beantrage ich Informationszugang gemäß § 3 Abs. 1 UIG/§ 24 Abs. 1 UVwG BW zu den 
Daten, die ihnen bezüglich der Untersuchungen der Bodenverunreinigungen auf dem Gelände 
XY vorliegen. 

Insbesondere möchte ich wissen, wie sich der Anteil von XY im Zeitraum XY entwickelt hat und 
zu welchen Ergebnissen die wissenschaftlichen Untersuchungen von XY im Zeitraum XY geführt 
haben. 

Ich bitte um Informationszugang durch eine einfache schriftliche Auskunft und eine Vorabin-
formation, falls für die Bearbeitung der Anfrage Kosten entstehen sollten. 

Mit freundlichen Grüßen, 
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III. Die allgemeine Öffentlichkeitsbeteiligung  
Wie, wann und in welchem Umfang die Öffentlichkeit an verwaltungsrechtlichen Verfahren zu 
beteiligen ist, ist nicht einheitlich und nicht in einem Gesetz geregelt. Vielmehr ist in der Regel 
eine Zusammenschau von allgemeinen Verwaltungsverfahrensregeln und spezialgesetzlichen 
Regelungen erforderlich:  

Die allgemeinen Verfahrensregeln finden sich in den Verwaltungsverfahrensgesetzen der Län-
der und des Bundes und werden häufig durch das für die Planung oder die Zulassung eines 
Vorhabens einschlägige Spezialrecht ergänzt oder ersetzt. Grundsätzlich gehen dabei die in 
den Fachgesetzen geregelten spezielleren Vorgaben den allgemeinen Regelungen vor. Für ein 
systematisches Verständnis ist die Unterscheidung zwischen „Planungsverfahren“ und „Zulas-
sungsverfahren“ wichtig. Diese wird nachfolgend dargestellt. 

 

1. Die Zulassungs- und Planungsverfahren 
Zulassungsverfahren beziehen sich immer auf ein bestimmtes Projekt, etwa die Erteilung einer 
Baugenehmigung für ein bestimmtes Gebäude oder die Erteilung einer immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigung. 

Planungsverfahren dienen der Koordinierung und Planung von Verwaltungstätigkeiten in ver-
schiedensten Bereichen: Im raumgestaltenden Bereich etwa durch die Landes- und Regio-
nalpläne oder die Flächennutzungs- und Bebauungspläne. Bei speziellen Belangen wie der Luft-
reinhaltung oder der Abfallbeseitigung durch Luftreinhaltepläne und Abfallbeseitigungspläne. 

Besonderes Merkmal der Planungsverfahren ist es, dass stets eine Abwägung aller für den ein-
zelnen Plan relevanten Interessen (rechtlich: Belange) zu erfolgen hat, bevor ein Plan beschlos-
sen werden kann.  

In den Zulassungsverfahren findet eine solche Abwägung dagegen nicht statt. Vielmehr ist dort 
die zuständige Behörde verpflichtet, die Genehmigung zu erteilen, wenn die gesetzlich vorge-
schriebenen Voraussetzungen vorliegen. Sie hat dann, anders als bei Planungsverfahren, kei-
nen Entscheidungsspielraum. 

Schließlich gibt es Verfahren, die sowohl Elemente von Planungs- als auch von Zulassungsver-
fahren enthalten. Dies sind die Planfeststellungsverfahren. Diese werden bei großen Infra-
strukturvorhaben wie etwa dem Bau von Autobahnabschnitten oder Flughäfen durchgeführt 
und behandeln sowohl die raumgestaltenden Aspekte eines Vorhabens als auch die konkreten 
Genehmigungen (für den Bau, Betrieb etc.) des Vorhabens in einer abschließenden Verwal-
tungsentscheidung (dem sog. Planfeststellungsbeschluss). 
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2. Die Öffentlichkeitsbeteiligung bei Zulassungsverfahren  
Bei Zulassungsverfahren erfolgt eine Öffentlichkeitsbeteiligung stets, wenn Vorhaben die 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erfordern (sog. UVP-pflichtige Vor-
haben) oder für diese ein förmliches immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren 
gemäß § 10 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) durchzuführen ist.  

 

a) UVP-pflichtige Vorhaben 
Für bestimmte Vorhaben müssen die voraussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens auf die 
Umwelt vorab durch eine so genannte Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) untersucht wer-
den. Bei einer UVP wird festgestellt und in einem Bericht zusammengefasst, wie sich ein Pro-
jekt auf Menschen (einschließlich der menschlichen Gesundheit), Tiere, Pflanzen, biologische 
Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft und Kulturgüter auswirken kann.  

Die Vorhaben, die einer solchen Prüfungspflicht in Baden-Württemberg unterliegen, sind in 
der Anlage 1 zum Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) und in der Anlage 1 zum Um-
weltverwaltungsgesetz (UVwG BW) aufgeführt. Dort werden bestimmte Anlagen etwa nach ih-
rer Leistungsfähigkeit oder Größe aufgelistet.  

Ob bei einem der dort genannten Verfahren die Öffentlichkeit zu beteiligen ist, hängt davon 
ab, ob das konkrete Vorhaben einer UVP unterzogen werden muss (das Vorhaben ist dann 
UVP-pflichtig). Dies ist nicht für alle in der Anlage 1 zum UVPG bzw. UVwG BW aufgelisteten 
Vorhaben der Fall. Im Gesetz lässt sich aber anhand der hinter den aufgelisteten Vorhaben er-
folgten Einträge mit den Buchstaben „X“, „A“ und „S“ bestimmen, ob bzw. wann ein Vorhaben 
UVP-pflichtig ist:  

 Die Kennzeichnung eines Vorhabens mit einem „X“ bedeutet, dass dieses einer UVP 
unterzogen werden muss und eine Öffentlichkeitsbeteiligung zu erfolgen hat. Bei Vor-
haben, die mit einem „A“ oder einem „S“ gekennzeichnet sind, kann dies der Fall sein, 
muss aber nicht. Daher werden letztere Vorhaben als „potentiell UVP-pflichtig“ be-
zeichnet.  

 Bei den mit „A“ gekennzeichneten Vorhaben wird von der zuständigen Behörde allge-
mein aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zum 
UVPG genannten Kriterien (u.a. Größe des Vorhabens, Abfallerzeugung, Umweltver-
schmutzung, bestehende Nutzung des Gebietes, geschützte Biotope, NATURA 2000-
Gebiet, Schwere und Komplexität der Auswirkungen) eingeschätzt, ob das Vorhaben 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann. Wird dies bejaht, ist das 
Vorhaben UVP-pflichtig und die Öffentlichkeit ist zu beteiligen. Wird dies verneint, be-
steht keine UVP-Pflicht und die Öffentlichkeit ist nicht zu beteiligen. 

 Steht ein „S“ hinter dem Vorhaben, ist dieses nur dann UVP-pflichtig, wenn es auf-
grund des konkreten geplanten Standorts, trotz der eigentlich geringen Größe oder 
Leistung, erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen voraussichtlich hervorrufen 
wird. Dies muss für den konkreten Standort und das konkrete Projekt in einer Einzel-
fallentscheidung überprüft werden. 
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Bei UVP-pflichtigen Vorhaben ist die Öffentlichkeit gemäß § 9 UVPG folgendermaßen zu betei-
ligen:  

 Nur die so genannte „betroffenen Öffentlichkeit“ ist zu beteiligen. Von dieser sind die-
jenigen Personen umfasst, deren Belange durch eine Entscheidung berührt werden. 
Der genaue Personenkreis hängt dabei von Art und Größe des Vorhabens ab. Stets un-
ter die „betroffene Öffentlichkeit“ fallen alle „anerkannten Vereinigungen“.  

 Eine Beteiligung findet nur hinsichtlich der Umweltauswirkungen des Vorhabens statt, 
andere Vorhabensbezogene Informationen müssen nicht öffentlich gemacht werden. 

 Die Öffentlichkeitsbeteiligung muss dabei als Mindestanforderung dem Standard der 
Öffentlichkeitsbeteiligung im Fachplanungsrecht genügen. Weitergehende Beteili-
gungsrechte können gewährt werden. 

 Nach dem Fachplanungsrecht muss zunächst in allen Gemeinden, in denen sich das 
Vorhaben voraussichtlich auswirken wird, eine öffentliche Bekanntmachung erfolgen, 
dass ein Vorhabenträger ein konkretes Vorhaben plant. Die Bekanntmachung erfolgt in 
der Regel im örtlichen Amtsblatt. 

 Anschließend ist die Auslegung der Vorhabensunterlagen ortsüblich bekannt zu geben. 
Daran anschließend erfolgt eine einmonatige Auslegung bestimmter, gemäß § 9 Abs. 
1b) UVPG festgelegter Unterlagen.  

 Es besteht dann während der einmonatigen Auslegungsfrist und den zwei Wochen da-
nach die Möglichkeit, Stellungnahmen (sog. Einwendungen) abzugeben.  

 Diese Stellungsnahmen werden anschließend, zusammen mit den Stellungnahmen der 
beteiligten Behörden, in einem Erörterungstermin diskutiert. 

 

b) Immissionsschutzrechtliche Zulassungsverfahren 
Im Immissionsschutzrecht ist die Öffentlichkeit stets zu beteiligen, wenn für die Anlagen ein so 
genanntes „förmliches Genehmigungsverfahren“ (§ 10 Bundesimmissionsschutzgesetz (BIm-
SchG)) durchzuführen ist. Wann dies der Fall ist, lässt sich der 4. Bundesimmissionsschutzver-
ordnung (4. BImSchV) und ihrer Anlage 1 entnehmen, in welcher bestimmte Industrieanlagen 
aufgeführt sind. Auch hier erfolgt eine Kennzeichnung der Anlagen durch Buchstaben. In der 
Anlage 1 zur 4. BImSchV wird hinter der Nennung des Vorhabens in der Spalte „Verfahrensart“ 
ein „G“ oder „V“ angegeben. 

 Für Anlagen, hinter denen ein „G“ steht, ist stets ein förmliches Genehmigungsverfah-
ren gemäß § 10 BImSchG durchzuführen. Die Öffentlichkeit ist dann also zu beteiligen. 

 Für Anlagen, die durch ein „V“ gekennzeichnet sind, ist dann ein förmliches Genehmi-
gungsverfahren gemäß § 10 BImSchG vorgeschrieben, wenn diese Anlage einen Teil 
einer mit einem „G“ gekennzeichneten Anlage darstellt; und wenn die mit „V“ gekenn-
zeichnete Anlage aufgrund einer Einzelfallprüfung (s.o.), als UVP-pflichtig eingestuft 
wird (§§ 3a bis 3 f UVPG).  
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In einem förmlichen Genehmigungsverfahren ist die Öffentlichkeit folgendermaßen zu beteili-
gen: 

Das Vorhaben ist zunächst bekanntzugeben: Inhaltlich muss v.a. angegeben werden, wo und 
wann die Unterlagen einzusehen sind und welche Einwendungsmöglichkeiten innerhalb wel-
cher Frist bestehen. Die Bekanntmachung erfolgt neben dem amtlichen Veröffentlichungsblatt 
über das Internet oder in den örtlichen Tageszeitungen.  

Jedermann ist dann ab Beginn der Auslegungsfrist berechtigt, bis zu zwei Wochen nach Ablauf 
der einmonatigen Auslegung der Unterlangen Stellungnahmen (sog. Einwendungen) zu erhe-
ben. Darin muss angegeben werden, welche Punkte aus Sicht des Umweltschutzes gegen die 
Errichtung und den Betrieb der Anlage sprechen. Es liegt im Ermessen der Behörde, ob die 
Einwendungen noch in einem Erörterungstermin erörtert werden. Soll ein Erörterungstermin 
stattfinden, hat die Behörde dies bereits bei der Bekanntgabe des Auslegungstermins anzu-
kündigen. 

 

3. Die Öffentlichkeitsbeteiligung in Planungsverfahren 
In Planungsverfahren hat eine allgemeine Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Raumordnungs-
planung und der Bauleitplanung zu erfolgen. Auch bei allen Vorhaben, für die eine strategische 
Umweltprüfung (SUP) durchzuführen ist, hat eine Öffentlichkeitsbeteiligung stattzufinden. 

Da die Öffentlichkeitsbeteiligung in der Raumordnung vom konkreten Plan abhängt, erfolgt die 
Darstellung erst im Rahmen der Beteiligungsmatrix. Für die Öffentlichkeitsbeteiligung in der 
Bauleiplanung gilt grundsätzlich das Folgende: 

 

a) Die Öffentlichkeitsbeteiligung in der Bauleitplanung 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ist die Öffentlichkeit, d.h. alle von dem 
Bauleitplan Betroffenen oder an ihm Interessierten, von der Planung zu unterrichten und die-
ser ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. In diesem Verfahrensstadium sind 
auch noch keine Fristen oder Formen zu beachten und auch die Art der Unterrichtung unter-
liegt keinen bestimmten Vorgaben. 

Anschließend wird von der Gemeinde ein Planentwurf erstellt, der im Rahmen der förmlichen 
Öffentlichkeitsbeteiligung für einen Monat mitsamt wesentlichen, bereits vorliegenden, um-
weltbezogenen Stellungnahmen öffentlich einsehbar gemacht werden muss. Alle von dem 
Bauleitplan Betroffenen oder an ihm Interessierte haben dann während des Zeitraums der öf-
fentlichen Auslegung die Möglichkeit, zur Abgabe von Stellungnahmen.  

 

Wird aufgrund der Stellungnahmen der Planentwurf geändert oder ergänzt, so ist dieser er-
neut öffentlich auszulegen. Die Dauer der Auslegung, die Frist zur Abgabe der Stellungnahmen 
und der zur Abgabe berechtigte Personenkreis kann dabei verkürzt werden.  
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c) Die Öffentlichkeitsbeteiligung bei Planfeststellungsverfahren 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung bei Planfeststellungsverfahren erfolgt in der Regel nach den §§ 
72 ff. der Verwaltungsverfahrensgesetzte des Bundes und der Länder. Bei einzelnen Vorhaben 
werden aber auch abweichende Regelungen getroffen.  

Grundsätzlich werden die vom Vorhabenträger eingereichten Pläne für die Dauer eines Mo-
nats nach ortsüblicher Bekanntmachung ausgelegt. Bis zwei Wochen nach Ende der Ausle-
gungsfrist besteht dann für jedermann, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, 
die Möglichkeit, zu dem Verfahren Stellungnahmen abzugeben.  

 

Wenn ein Plan geändert wird, was von den Vorhabenträgern jederzeit während des laufenden 
Verfahrens gemacht werden kann, besteht nur eine zweiwöchige Frist zur Abgabe der Stel-
lungnahme ab dem Zeitpunkt, ab dem der geänderte Plan persönlich zugegangen oder öffent-
lich ausgelegt wurde.  

Die abgegebenen Stellungnahmen sind in der Regel im Rahmen eines Erörterungstermins, der 
eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu geben ist, von den Behörden mit den Trägern des 
Vorhabens, den vom Vorhaben Betroffenen und den Personen/Vereinigungen, die Stellung-
nahmen abgegeben haben, zu erörtern. Ausnahmen von der Durchführung eines Erörterungs-
termins sind nur möglich, wenn alle Beteiligten auf die Durchführung des Termins verzichtet 
haben oder einer Einwendung im Einvernehmen mit allen Beteiligten im vollen Umfang ent-
sprochen wurde.  

Die Behörde hat daran anschließend eine Stellungnahme über den Erörterungstermin abzuge-
ben, der den Personen bzw. Vereinigungen, die Stellungnahmen abgegeben haben, zuzuleiten 
ist.  
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IV. Die besonderen Mitwirkungsrechte  
  der anerkannten Naturschutzvereinigungen 

Neben den dargestellten Möglichkeiten, sich im Rahmen der allgemeinen Öffentlichkeitsbetei-
ligung zu beteiligen, stehen anerkannten Naturschutzvereinigungen besondere Mitwirkungs-
rechte zu. Die Mitwirkung der anerkannten Naturschutzvereinigungen stellt eine spezifische 
Form der Öffentlichkeitsbeteiligung dar, mit deren Hilfe Vollzugsdefizite im Bereich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege ausgeglichen und der Sachverstand der anerkannten Ver-
einigungen genutzt werden sollen. Die anerkannten Vereinigungen treten als außenstehende 
Sachwalter der Interessen der Natur auf. Sie sind aber keine Träger öffentlicher Belange.  

Ihre besonderen Mitwirkungsrechte sind in § 63 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und § 
49 Abs. 1 Baden-Württembergisches Naturschutzgesetz (NatSchG) geregelt. Anerkannte Na-
turschutzvereinigungen haben bei den dort aufgeführten Verfahren das Recht „zur Gelegen-
heit zur Stellungnahme“ und „zur Einsichtnahme in die einschlägigen Gutachten“.  

 Das Recht „zur Gelegenheit zur Stellungnahme“ umfasst ein sogenanntes „qualifizier-
tes Anhörungsrecht“: Es gibt den Vereinigungen ein Recht auf individuelle Information 
über das mitwirkungspflichtige Vorhaben und auf Information über sämtliche sich mit 
dem Vorhaben verbindende Aspekte (z.B. Art, Lage, Umfang), die erforderlich sind, um 
zu diesem in sachgerechter Weise Stellung beziehen zu können. Die Stellungnahme 
muss von der Verwaltung zur Kenntnis genommen und ernstlich in ihre Überlegungen 
einbezogen werden. 

 Das Recht auf „Einsichtnahme in die einschlägigen Gutachten“ gewährt Einblick in alle 
Stellungnahmen Dritter oder beteiligter Behörden, soweit sie sich auf naturschutzfach-
liche oder naturschutzrechtliche Fragen beziehen.  

Nach dem NatSchG bestehen noch die folgenden zusätzlichen Rechte im Anwendungsbereich 
des NatSchG: 

Die anerkannten Naturschutzvereinigungen sind zum einen über die öffentliche Auslegung des 
Entwurfs der Rechtsverordnung sowie der Planfeststellungs- oder Genehmigungsunterlagen zu 
unterrichten. Zum anderen haben Sie das Recht, dass ihnen die Behörde die Entscheidung oder 
Verordnung übersendet, wenn im Verfahren eine inhaltliche Stellungnahme abgegeben wurde 
(§ 49 Abs. 2NatSchG). 
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1. Die Mitwirkungsrechte nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
Im Bundesnaturschutzgesetz wird unterschieden zwischen Mitwirkungsrechten für vom Bund 
anerkannte Naturschutzvereinigungen (§ 63 Abs. 1 BNatSchG) und Rechten für Naturschutz-
vereinigungen, die von den Ländern anerkannt sind (§ 63 Abs. 2 BNatSchG). 

Nachfolgend werden nun die den in Baden-Württemberg anerkannten Naturschutzvereinigun-
gen zustehenden Rechte dargestellt. Gemäß § 63 Abs. 2 BNatSchG bestehen in den folgenden 
Fällen Mitwirkungsrechte für vom Land Baden-Württemberg anerkannte Naturschutzvereini-
gungen: 

 Bei der untergesetzlichen Rechtssetzung der für Naturschutz und Landschaftspflege 
zuständigen Behörden, wenn diese auf Grundlage naturschutzrechtlicher Zuständigkei-
ten tätig werden. Grundsätzlich ist der Begriff der untergesetzlichen Regelungen weit 
zu fassen und gilt auch für gebietsbezogene Schutzanordnungen i.S.d. § 20 Abs. 2 
BNatSchG und Rechtsverordnungen der Landesregierungen oder Satzungen der Ge-
meinden über die Unterschutzstellung von Landschaftsteilen.  

 Bei der Landschaftsplanung (Landschaftsprogramme, Landschaftsrahmenpläne, Land-
schaftspläne und Grünordnungspläne). 

 Bei allen habitatschutzrelevanten Plänen, also Plänen, die ein NATURA 2000-Gebiet 
betreffen. Dies können alle Pläne sein, bspw. Abfallwirtschaftspläne, forstliche Rah-
menpläne, Luftreinhalte- oder Lärmminderungspläne, Raumordnungspläne oder 
kommunale Flächennutzungs- und Bebauungspläne, sofern sie sich im Einzelfall den 
habitatschutzrechtlichen Anforderungen zu fügen haben. 

 Bei der Vorbereitung von Programmen staatlicher und sonstiger öffentlicher Stellen 
zur Wiederansiedlung von Tieren und Pflanzen verdrängter wild lebender Arten in der 
freien Natur. 

 Vor der Befreiung von Verboten und Geboten zum Schutz von NATURA 2000-Gebieten, 
Naturschutzgebieten, Nationalparken, Nationalen Naturmonumenten und Biosphären-
reservaten, auch wenn diese durch eine andere Entscheidung eingeschlossen oder er-
setzt werden. 

 Bei Planfeststellungsverfahren, wenn es sich um Vorhaben im Gebiet des anerkennen-
den Landes handelt, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden sind. 

 Wenn eine Plangenehmigung anstelle einer Planfeststellung durchgeführt wird, bei der 
eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen ist. Dies ist aber in der Praxis nur im Fall des 
§ 17 b Abs. 1 Nr. 5 FStrG vorgesehen.  
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2. Die Mitwirkungsrechte nach dem  
Landesnaturschutzgesetz Baden-Württemberg (NatSchG) 

Neben den genannten bundesrechtlichen Mitwirkungsrechten kann jedes Bundesland 
auch noch individuell weitere Mitwirkungsrechte durch Landesrecht festlegen (§ 63 Abs. 2 Nr. 
8 BNatSchG). Dies wurde in Baden-Württemberg gemäß § 49 Abs. 1 NatSchG in den folgenden 
Fällen gemacht. 

Zusätzlich zu den bundesrechtlichen Regelungen bestehen Mitwirkungsrechte danach noch 

 Vor der Erteilung von Befreiungen von Geboten und Verboten in Landschaftsschutzge-
bieten und bei flächenhaften Naturdenkmalen, wenn das Vorhaben zu Eingriffen von 
besonderer Tragweite oder zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung überörtlicher 
Interessen der Erholung suchenden Bevölkerung führen kann (§ 49 Abs. 1 Nr. 1 
NatSchG). 

 Bei der FFH-Verträglichkeitsprüfung und der Erteilung von Ausnahmen eines Projektes 
in einem NATURA 2000-Gebiet (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 NatSchG).  

 Bei Waldumwandlungen in Fällen von mehr als fünf Hektar (§ 49 Abs. 1 Nr. 3 NatSchG). 

 Vor der Erteilung von Bewilligungen und gehobenen Erlaubnissen nach §§ 11 und 15 
WHG (§ 49 Abs. 1 Nr. 4 NatSchG). 

 Bei Plangenehmigungen gem. § 63 Abs. 2 Nummer 7 BNatSchG, sofern mit dem Vor-
haben ein Eingriff erfolgt, auch soweit keine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen ist 
(§ 49 Abs. 1 Nr. 5 NatSchG). 

 Bei Eingriffen in unzerschnittene Landschaftsräume nach § 20, soweit kein Mitwir-
kungsrecht nach diesem Gesetz oder dem Bundesnaturschutzgesetz besteht (§ 49 Abs. 
1 Nr. 6 NatSchG). 

 Vor der Erteilung von Befreiungen von den Verboten des § 30 Abs. 2 BNatSchG zum 
Schutz der dort und in § 33 dieses Gesetzes genannten gesetzlich geschützten Biotope 
(§ 49 Abs. 1 Nr. 7 NatSchG). 

 Bei der Verträglichkeitsprüfung nach § 35 Abs. 4 und bei Ausnahmen vom Verbot des § 
35 Abs. 2 S. 1 nach § 35 Abs. 2 S. 2 (§ 49 Abs. 1 Nr. 8 NatSchG).  

Hinsichtlich der Mitwirkungsrechte bei Planfeststellungsbeschlüssen ist zu berücksichtigen, 
dass von der Regelung des BNatSchG nur solche Planfeststellungsverfahren umfasst sind, „die 
mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden sind“. Die im zum Planfeststellungsverfahren 
aufgezählten Mitwirkungsrechte haben insoweit vor allem eine klarstellende Funktion, da 
deutlich wird, dass in den aufgeführten Fällen von einem Eingriff in Natur und Landschaft 
grundsätzlich auszugehen ist. 

 

3. Aufgabe des Landesnaturschutzverbandes  
Der Landesnaturschutzverband ist der vom Land anerkannte Dachverband der baden-
württembergischen Naturschutzvereinigungen (§ 51 NatSchG). Durch seine Anerkennung nach 
§ 3 UmwRG hat er die Beteiligungsrechte einer anerkannten Naturschutzvereinigung.  
Gem. § 51 Abs. 2 NatSchG hat der Landesnaturschutzverband (LNV) die Aufgabe, die Stellung-
nahmen seiner Mitglieder zu koordinieren. 
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4. Was bei Stellungnahmen  
von anerkannten Naturschutzvereinigungen zu beachten ist  

Wenn Naturschutzvereinigungen2 ihre Mitwirkungsrechte wahrnehmen, müssen die Stellung-
nahmen den formalen Anforderungen, die im Gesetz und von den Gerichten vorgegeben sind, 
eingehalten werden. Im Folgenden werden daher die wichtigsten Anforderungen an eine na-
turschutzfachliche Stellungnahme vorgestellt:  

 

a) Schriftlich 
Stellungnahmen müssen schriftlich und eigenhändig unterschrieben bei den in der öffentlichen 
Bekanntmachung angegebenen Stellen form- und fristgerecht eingehen. Dies kann per Boten 
oder postalisch erfolgen. Eine Übermittlung der unterzeichneten Stellungnahme per Fax ist 
möglich. Im Zweifelsfall muss die Vereinigung den fristgerechten Eingang nachweisen, weshalb 
ein Nachweis (z.B. Empfangsquittung; Faxnachweis; Einschreiben) sinnvoll ist. Eine Übermitt-
lung per E-Mail reicht nicht aus. 

 

b) Im Namen der anerkannten Naturschutzvereinigung 
Stellungnahmen müssen bei Verfahren, hinsichtlich derer ein späterer Klagewille nicht auszu-
schließen ist, immer im Namen und mit Vollmacht der anerkannten Vereinigung abgegeben 
werden. Denn klageberechtigt ist später immer nur die anerkannte Vereinigung selbst, nicht 
deren Untergruppierungen.  

Die Orts- und Kreisverbände einer anerkannten Naturschutzvereinigung können jeweils eine 
Vollmacht des jeweiligen Landesverbandes erlangen und grundsätzlich auch selbst Untervoll-
machten ausstellen, die Verfahren in ihrem Auftrag zu bearbeiten.  

 

c) Innerhalb der gesetzlichen Fristen 
Die Stellungnahmen müssen innerhalb der Stellungnahmefrist nach öffentlicher Bekanntma-
chung bei den in der öffentlichen Bekanntmachung angegebenen Stellen eingehen. Die Ver-
waltung kann verspätete Stellungnahmen zwar berücksichtigen. Diese berechtigen dann aber 
nicht mehr zur Klage.  

Denn eine Stellungnahme, die nicht während der gesetzlich vorgegeben Frist abgegeben wird, 
gilt als „präkludiert“. Das bedeutet, dass alle nicht innerhalb der Frist vorgebrachten natur-
schutzfachlichen Einwände nicht mehr in einem späteren Rechtsbehelfsverfahren berücksich-
tigt werden. Zum einen kann dies dazu führen, dass eine anerkannte Naturschutzvereinigung 
ihr Klagerecht vollständig verliert. Zum anderen, dass nur noch die im Rahmen der Frist ge-
nannten Einwände in einem Widerspruch oder einem späteren Gerichtsverfahren vorgebracht 
werden können, um die Rechtswidrigkeit eines Vorhabens zu begründen. Andere Einwände, 
selbst wenn sie von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus unzweifelhaft sind, werden bei 
einem Widerspruchsverfahren oder einem Gerichtsverfahren nicht mehr berücksichtigt.  

                                                 
2 Die Bezeichnung „anerkannter Naturschutzverband“ ist durch die Begrifflichkeit „anerkannte Natur-
schutzvereinigung" gem. § 49 NatSchG ersetzt worden. Umgangssprachlich werden wohl auch in Zu-
kunft die Begriffe „Naturschutzverband“, „Verbandsbeteiligung“ und „Verbandsklage“ verwandt wer-
den. 
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gilt als „präkludiert“. Das bedeutet, dass alle nicht innerhalb der Frist vorgebrachten natur-
schutzfachlichen Einwände nicht mehr in einem späteren Rechtsbehelfsverfahren berücksich-
tigt werden. Zum einen kann dies dazu führen, dass eine anerkannte Naturschutzvereinigung 
ihr Klagerecht vollständig verliert. Zum anderen, dass nur noch die im Rahmen der Frist ge-
nannten Einwände in einem Widerspruch oder einem späteren Gerichtsverfahren vorgebracht 
werden können, um die Rechtswidrigkeit eines Vorhabens zu begründen. Andere Einwände, 
selbst wenn sie von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus unzweifelhaft sind, werden bei 
einem Widerspruchsverfahren oder einem Gerichtsverfahren nicht mehr berücksichtigt.  

                                                 
2 Die Bezeichnung „anerkannter Naturschutzverband“ ist durch die Begrifflichkeit „anerkannte Natur-
schutzvereinigung" gem. § 49 NatSchG ersetzt worden. Umgangssprachlich werden wohl auch in Zu-
kunft die Begriffe „Naturschutzverband“, „Verbandsbeteiligung“ und „Verbandsklage“ verwandt wer-
den. 
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Laut der Gesetzesbegründung soll damit dazu angehalten werden, dass die anerkannten Na-
turschutzvereinigungen bereits im Verwaltungsverfahren ihre Sachkunde einbringen und die 
von der Verwaltungsentscheidung Begünstigten vor einem überraschenden Prozessvortrag ge-
schützt werden. In der Praxis führt dies jedoch aufgrund der sehr kurzen Stellungnahmefristen 
zu erheblichen Problemen. Denn an die Stellungnahmen von anerkannten Naturschutzvereini-
gungen werden auch hohe inhaltliche Anforderungen gestellt. 

 

d) Inhaltliche Anforderungen an die Stellungnahmen 
Bei Stellungnahmen von anerkannten Naturschutzvereinigungen wird aufgrund ihrer besonde-
ren Sachkenntnis eine umfangreichere und tiefergehende Darstellung gefordert, als von Pri-
vatpersonen.  

Die Rechtsprechung hat dabei (unter anderem) die folgenden Vorgaben entwickelt: 

 In den Stellungnahmen muss genannt werden, welches Schutzgut durch das jeweilige 
Vorhaben betroffen wird und welche Beeinträchtigungen ihm drohen. Insbesondere 
sind Bestandsinformationen zu Natur- und Umwelt (Tier- und Pflanzenarten, hydro-
geologische Situation, Luftbelastung, absehbare Folgen des Vorhabens) von Nöten.  

 Auch die räumliche Zuordnung eines Vorkommens oder einer Beeinträchtigung ist zu 
spezifizieren, wenn sie sich nicht ohne weiteres von selbst versteht.  

 Bei den Anforderungen, die an die Stellungnahme gestellt werden, sind auch die Un-
terlagen der Vorhabenträger zu berücksichtigen. Als Grundsatz gilt dabei Folgendes: Je 
umfangreicher und intensiver die vom Vorhabenträger erfolgte Begutachtung und 
fachliche Bewertung ausgearbeitet ist, umso intensiver muss auch die Auseinanderset-
zung mit dem vorhandenen Material ausfallen.  

 Aus der Stellungnahme muss insgesamt dem Vorhabenträger und der entscheidenden 
Behörde hinreichend deutlich werden, aus welchen Gründen nach Auffassung des be-
teiligten Vereins, zu welchen im Einzelnen zu behandelnden Fragen, weiterer Untersu-
chungsbedarf besteht oder einer Wertung nicht gefolgt werden kann.  
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V. Die besonderen Klagerechte  
der anerkannten Naturschutzvereinigungen 

Die anerkannten Naturschutzvereinigungen haben besondere Klagerechte, die anderen juristi-
schen oder privaten Personen nicht zustehen. Das in diesem Zusammenhang stets verwendete 
Wort „Klagerechte“ ist jedoch eigentlich irreführend: Denn streng genommen haben die aner-
kannten Naturschutzvereinigungen nur eine erweiterte Klagebefugnis. Dieser Begriff um-
schreibt im deutschen Verwaltungsrecht die Voraussetzung, dass grundsätzlich nur dann eine 
behördliche Entscheidung angegriffen werden kann, wenn diese Entscheidung den Kläger in 
einem eigenen Recht verletzt (z.B. in seinem Eigentumsrecht).  

Im Umweltrecht wird von diesem Erfordernis in bestimmten Fällen eine Ausnahme gemacht: 
Die anerkannten Naturschutzvereinigungen sind als „Anwälte der Natur“ in bestimmten Fällen 
ausnahmsweise trotzdem klagebefugt, obwohl Sie keine Verletzung eines eigenen subjektiven 
Rechts geltend machen können. Es ist aber wichtig zu betonen, dass alle anderen Vorausset-
zungen, die allgemein für Rechtsbehelfe in Deutschland gelten (z.B. Klagefristen, formelle An-
forderungen wie Anwaltszwang usw.), für Klagen von anerkannten Naturschutzvereinigungen 
weiterhin gelten.  

In welchen Fällen anerkannte Naturschutzvereinigungen in Baden-Württemberg klagebefugt 
sind, ist im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und dem Umweltrechtsbehelfsgesetz (Um-
wRG) geregelt. Diese gesetzlichen Regelungen haben teilweise eine Erweiterung durch die 
Rechtsprechung erfahren. Da der genaue Umfang dieser Erweiterung aber zurzeit hoch um-
stritten ist, werden im Folgenden nur die gesetzlich vorgeschriebenen „Klagerechte“ der aner-
kannten Naturschutzvereinigungen dargestellt.  

 

1. Die besonderen Klagerechte nach Naturschutzrecht  
Anerkannte Naturschutzvereinigungen haben aus dem Naturschutzrecht grundsätzlich zwei 
verschiedene Klagemöglichkeiten:  

Zum einen besteht die Möglichkeit, dass sie ihre Mitwirkungsrechte aus § 63 Abs. 2 BNatSchG 
einklagen (sog. Partizipationserzwingungsklage): Mit der Partizipationserzwingungsklage kön-
nen sowohl behördliche Entscheidungen angefochten werden, die ohne eine gebotene Beteili-
gung der anerkannten Vereinigungen ergangen sind, als auch die Durchsetzung der Mitwir-
kungsrechte im noch laufenden Verfahren erwirkt werden. 

Darüber hinaus gibt es in bestimmten Fällen, in denen ein Mitwirkungsrecht an behördlichen 
Entscheidungen besteht, auch die Möglichkeit, diese behördlichen Entscheidungen später ge-
richtlich anzugreifen bzw. überprüfen zu lassen. Dies ist bei den folgenden Mitwirkungsrechten 
der Fall (§ 64 Abs. 1 BNatSchG): 

 Bei Befreiungen von Verboten und Geboten zum Schutz von NATURA 2000-Gebieten, 
Naturschutzgebieten, Nationalparken, Nationalen Naturmonumenten und Biosphären-
reservaten, auch wenn diese durch eine andere Entscheidung eingeschlossen oder er-
setzt werden. 

 Bei Planfeststellungsverfahren, wenn es sich um Vorhaben im Gebiet des anerkennen-
den Landes handelt, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden sind. 

 Wenn eine Plangenehmigung anstelle einer Planfeststellung durchgeführt wird, bei der 
eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen ist. Dies ist aber in der Praxis nur im Fall des 
§ 17 b Abs. 1 Nr. 5 FStrG vorgesehen.  
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Die anerkannten Naturschutzvereinigungen müssen in diesen Fällen geltend machen, dass:  

 Die behördliche Entscheidung im Widerspruch zu Vorschriften des Naturschutzrechts 
steht. 

 Die Vereinigung durch die behördliche Entscheidung in ihrem satzungsgemäßen Auf-
gaben- und Tätigkeitsbereich berührt ist. 

 Die Vereinigung im Rahmen ihres Mitwirkungsrechtes sich geäußert hat oder trotz der 
Berechtigung keine Gelegenheit zur Äußerung gegeben worden ist. 

 

2. Die besonderen Klagerechte  
nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz (UmwRG) 

Nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz (UmwRG) haben anerkannte Vereinigungen das Recht, 
das Handeln von Verwaltungsbehörden gerichtlich kontrollieren zu lassen, soweit es um Ange-
legenheiten geht, die im Gesetz ausdrücklich aufgezählt werden.  

Die Möglichkeit der gerichtlichen Kontrolle besteht in den folgenden Fällen:  

 Bei Entscheidungen über die Zulassung potentiell UVP-pflichtiger Vorhaben (insbeson-
dere Bewilligung, Genehmigung, Erlaubnis, Planfeststellungsbeschluss). Potentiell UVP-
pflichtig sind alle in der Anlage 1 zum UVP-Gesetz, der Anlage 1 des UVwG BW und in 
der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben ge-
nannten Vorhaben. 

 Die Genehmigung bestimmter Anlagen i.S.d. § 4 BImSchG. 

 Nachträgliche Anordnungen nach § 17 Abs. 1a BImSchG. 

 Wasserrechtliche Erlaubnisse für Gewässerbenutzungen, die mit einem Vorhaben i.S.d. 
Industrieemmissions RL verbunden sind. 

 Planfeststellungen gegen Deponien. 

 Entscheidungen aufgrund des USchadG. 

Die anerkannte Umweltvereinigung muss geltend machen, dass die behördliche Entscheidung 
oder deren Unterlassen:  

 Im Widerspruch zu Rechtsvorschriften steht, die dem Umweltschutz dienen. 

 Die Vereinigung durch die behördliche Entscheidung in ihrem satzungsgemäßen Auf-
gaben- und Tätigkeitsbereich berührt ist. 

 Die Vereinigung im Rahmen ihres Beteiligungsrechts sich geäußert hat oder trotz der 
Berechtigung keine Gelegenheit zur Äußerung gegeben worden ist. 
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3. Klagerechte gem. § 50 NatSchG 
In Baden-Württemberg kann eine anerkannte Naturschutzvereinigung auch in den in § 49 
Abs. 1 NatSchG genannten Fällen, in denen eine Mitwirkung vorgesehen ist, Rechtsbehelfe ein-
legen, soweit es sich um Verfahren zur Ausführung landesrechtlicher Vorschriften handelt.  

 

4. Erweiterte Rechtsbehelfsmöglichkeiten 
Es ist davon auszugehen, dass die Klagerechte der anerkannten Vereinigungen und Natur-
schutzvereinigungen in Zukunft eine deutliche Erweiterung erfahren werden. Denn der Umfang 
der Klagerechte in Umweltangelegenheiten wird in Deutschland auch durch einen völkerrecht-
lichen Vertrag, an dessen Umsetzung Deutschland gebunden ist (die Aarhus-Konvention), vor-
gegeben. Der genaue Umfang der in diesem Vertrag vorgegebenen Klagerechte in Umweltan-
gelegenheiten ist dabei aber noch umstritten. 

Klar ist nur, dass die derzeitige Gesetzeslage in Deutschland keine ausreichenden Klagerechte 
für Umweltvereinigungen ermöglicht. Der genaue Umfang der völkerrechtlich vorgegebenen, in 
deutsches Recht zu übernehmenden Erweiterungen, ist aber noch nicht abschließend geklärt. 
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Der Naturschutz-Dachverband 

Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e. V. (LNV) ist der vom Land Baden-
Württemberg anerkannte Dachverband der Natur- und Umweltschutzvereinigungen (§ 51 
NatSchG). Mit seinen 34 Mitgliedsverbänden repräsentiert er rund 540.000 Naturschüt-
zer/innen. Der LNV wurde im Jahr 1971 aus der Erkenntnis heraus gegründet, dass die Natur-
schutzverbände mehr Gehör finden, wenn sie ihre Kräfte bündeln und mit einer Stimme spre-
chen. 

Anwalt für die Natur 

Der LNV ist auch eine staatlich anerkannte Naturschutzvereinigung nach § 3 UmwRG und 
nimmt Stellung zu Planungen und Vorschriften, die in Natur und Umwelt eingreifen. Als wa-
cher und kritischer Begleiter von Politik und Verwaltung gibt der LNV der Natur eine Stimme. 
Inhaltlich ist die Arbeit des LNV ausgerichtet an den „Positionen zum Natur- und Umwelt-
schutz“, die die LNV-Mitgliedsverbände 2013 einstimmig verabschiedet haben. Sie bilden das 
gemeinsame Fundament der LNV-Verbände. Der LNV koordiniert verbandsübergreifende Akti-
onen und gemeinsame Stellungnahmen. Im monatlichen „LNV-Infobrief“ informiert er über 
neue Entwicklungen im Natur- und Umweltschutz. In Veranstaltungen, wie dem jährlichen 
LNV-Zukunftsforum Naturschutz, greift er drängende Themen auf. Mit Rat und Tat unterstüt-
zen wir die unverzichtbare Leistung der ehrenamtlichen Naturschützer/innen vor Ort.  

LNV vor Ort 

Herzstück und Basis des LNV sind die regionalen LNV-Arbeitskreise in den Stadt- und Landkrei-
sen. In ihnen arbeiten Naturschützer/innen verschiedener Verbände ehrenamtlich zusammen 
und stimmen sich in ihren Stellungnahmen etwa zu Planungsverfahren oder auch zu Gesprä-
chen mit Behörden ab.  

Sie wollen die Naturschutzarbeit des LNV unterstützen? 

Mithilfe und Unterstützung ist uns sehr willkommen. Das kann ganz konkret im LNV-
Arbeitskreis vor Ort geschehen oder: Helfen Sie uns mit einer Spende an den LNV ; www.lnv-
bw.de oder an die LNV-Stiftung http://lnv-bw.de/stiftung/ . 

Kontakt: Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e. V. (LNV)  
Olgastraße 19, 70182 Stuttgart, Telefon 0711 / 24 89 55 20, Telefax 0711 / 24 89 55 30 
info@lnv-bw.de; www.lnv-bw.de 
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Der Informationsdienst Umweltrecht e.V. (IDUR) ist ein gemeinnütziger Verein, dessen Ziel es 
ist, Natur- und Umweltschützer/innen bei ihrem Einsatz für den Erhalt unserer natürlichen Le-
bensgrundlagen zu unterstützen. 

Das Natur- und Umweltschutz-Recht ist leider nur schwer zu durchdringen. Damit Umweltver-
einigungen und Naturschutzvereinigungen ihre gesetzlichen Mitwirkungsrechte besser wahr-
nehmen können, haben sich Anwälte/Anwältinnen und andere auf das Umweltrecht speziali-
sierte Juristen/-innen im IDUR zusammengeschlossen. Sie wollen das juristische "Fachchine-
sisch" den Praktiker/-innen im Natur- und Umweltschutz übersetzen und erläutern. 

Seinen Mitgliedsverbänden bietet der IDUR Beratung in Fragen und Bereichen des Umwelt-
rechts, insbesondere des Naturschutzrechts sowie der zugehörigen Verfahrensgesetze an.  

Der Informationsdienst Umweltrecht e.V. gibt folgende Publikationen regelmäßig heraus: 

• In dem zweimonatlich erscheinenden Recht der Natur-Schnellbrief werden aktuelle
Rechtsprechung, Gesetzgebung und Literatur für Nichtjuristinnen verständlich ausge-
arbeitet, um so Argumentationshilfen für die alltägliche Umweltarbeit anzubieten.

• Die IDUR-Schriftenreihe Recht der Natur informiert juristische Laien über praxisrele-
vante Schwerpunktthemen des Umweltrechts. Aktuell erhältlich sind die Leitfäden „Ar-
tenschutzrecht“ und „Rechtliche Anforderungen an die Planung und Genehmigung von
Windkraftanlagen“.

Der IDUR ist weitgehend auf Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen. Förderer, die regel-
mäßig monatlich mindestens 5,00 EURO (Privatpersonen, Bürgerinitiativen, gemeinnützige Or-
ganisationen) bzw. 15,00 EURO (Firmen, Anwaltssozietäten, Behörden u.ä.) spenden, erhalten 
wie die Mitglieder des IDUR den Recht der Natur-Schnellbrief kostenlos sechsmal im Jahr. 

Wenn Sie weitere Informationen möchten, rufen Sie uns bitte an, schreiben Sie uns oder schi-
cken Sie uns eine E-Mail. 

Niddastr. 74 Frankfurter Sparkasse 
60329 Frankfurt am Main Konto: 78493 
Telefon: 069/252477 BLZ: 500 502 01 
Fax: 069/252748 IBAN DE 66 5005 0201 0000 0784 93 
info@idur.de 
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Der Informationsdienst Umweltrecht e.V. (IDUR) ist ein gemeinnütziger Verein, dessen Ziel es 
ist, Natur- und Umweltschützer/innen bei ihrem Einsatz für den Erhalt unserer natürlichen Le-
bensgrundlagen zu unterstützen. 

Das Natur- und Umweltschutz-Recht ist leider nur schwer zu durchdringen. Damit Umweltver-
einigungen und Naturschutzvereinigungen ihre gesetzlichen Mitwirkungsrechte besser wahr-
nehmen können, haben sich Anwälte/Anwältinnen und andere auf das Umweltrecht speziali-
sierte Juristen/-innen im IDUR zusammengeschlossen. Sie wollen das juristische "Fachchine-
sisch" den Praktiker/-innen im Natur- und Umweltschutz übersetzen und erläutern. 

Seinen Mitgliedsverbänden bietet der IDUR Beratung in Fragen und Bereichen des Umwelt-
rechts, insbesondere des Naturschutzrechts sowie der zugehörigen Verfahrensgesetze an.  

Der Informationsdienst Umweltrecht e.V. gibt folgende Publikationen regelmäßig heraus: 

• In dem zweimonatlich erscheinenden Recht der Natur-Schnellbrief werden aktuelle
Rechtsprechung, Gesetzgebung und Literatur für Nichtjuristinnen verständlich ausge-
arbeitet, um so Argumentationshilfen für die alltägliche Umweltarbeit anzubieten.

• Die IDUR-Schriftenreihe Recht der Natur informiert juristische Laien über praxisrele-
vante Schwerpunktthemen des Umweltrechts. Aktuell erhältlich sind die Leitfäden „Ar-
tenschutzrecht“ und „Rechtliche Anforderungen an die Planung und Genehmigung von
Windkraftanlagen“.

Der IDUR ist weitgehend auf Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen. Förderer, die regel-
mäßig monatlich mindestens 5,00 EURO (Privatpersonen, Bürgerinitiativen, gemeinnützige Or-
ganisationen) bzw. 15,00 EURO (Firmen, Anwaltssozietäten, Behörden u.ä.) spenden, erhalten 
wie die Mitglieder des IDUR den Recht der Natur-Schnellbrief kostenlos sechsmal im Jahr. 

Wenn Sie weitere Informationen möchten, rufen Sie uns bitte an, schreiben Sie uns oder schi-
cken Sie uns eine E-Mail. 

Niddastr. 74 Frankfurter Sparkasse 
60329 Frankfurt am Main Konto: 78493 
Telefon: 069/252477 BLZ: 500 502 01 
Fax: 069/252748 IBAN DE 66 5005 0201 0000 0784 93 
info@idur.de 
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Landesnaturschutzverband
Baden-Württemberg e.V.
Olgastraße 19
70182 Stuttgart

Telefon 0711.24 89 55-20
Telefax 0711.24 89 55-30
info@lnv-bw.de
www.lnv-bw.de

Die Mitgliedsverbände

AG Die NaturFreunde Baden-Württemberg
AG Fledermausschutz Baden-Württemberg (AGF)
AG Naturgemäße Waldwirtschaft (ANW)
AG Natur- und Umweltschutz Bruchsal (AGNUS)
AG Natur- und Umweltschutz Oberbaden (ANUO)
AG Umweltschutz Schwarzwald-Baar-Heuberg
AK Heimische Orchideen Baden-Württemberg (AHO)
Baden-Württembergischer Forstverein
Badischer Landesverein für Naturkunde 
 und Naturschutz (BLNN)
Biotopschutzbund Walldürn
Bund Naturschutz Alb-Neckar (BNAN)
Bund für Naturschutz Oberschwaben (BNO)
Bund für Umweltschutz Reutlingen (BfU)
Deutscher Alpenverein – Landesverband (DAV)
Deutscher Bund zur Rettung des Lebens (DRL)
Deutscher Naturkundeverein (DNV)
Deutscher Tierschutzbund – Landesverband
Deutsches Rotes Kreuz – Bergwacht Württemberg (DRK)
Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg (GfN)
Gesellschaft zum Schutze der Natur und der Umwelt 
 durch Bienenhaltung
IG Naturkunde und Umweltschutz Killertal (IGNUK)
Landesfischereiverband Baden-Württemberg (LFV)
Landesjagdverband Baden-Württemberg (LJV)
Landesverband für Höhlen- und Karstforschung (LHK)
Landesverein Badische Heimat
Luchs-Initiative BW zur Förderung des Artenschutzes
Naturschutzgruppe Taubergrund
Odenwaldklub
Ökologischer Jagdverein Baden-Württemberg (ÖJV)
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald – Landesverband 
 (SDW)
Schwäbischer Albverein (SAV)
Schwäbischer Heimatbund (SHB)
Schwarzwaldverein (SWV)
Verschönerungsverein Stuttgart
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